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zweite Synode von Tours (567) beflimmt, »dafs jede Diöcefe ihre armen und dürftigen Einwohner mit

Nahrungsmitteln zu verforgen habe, damit fie nicht in anderen Diöcefen bettelnd umherziehen«, und auf

der dritten Synode von Lyon (583) nvird auch den Landprieltern aufgegeben, lich ihrer Armen anzu—

nehmen, und die Gläubigen ermahnt, den lehnten an die Kirche zu geben, was von fpäteren Synoden

unter Androhung der Excommunication befohlen wurde.:

Auf diefer Synode werden auch zuerft Beitimmungen über die Ausfätzigen im Abendland getroffen,

indem fie die Trennung der Leprofen und ihre Erhaltung zu Latten der Kirche forderte. Bezüglich der

Ausdehnung, die der Ausfatz [chen genommen hatte, weist Vin/mw 2°) aus einem Teftament des Diakonus

.»Idalgiffls zu Verdun (v. 636) nach, dafs dort nicht nur ein Xenodochium und ein Armenhaus, fondem

auch Ausfätzige zu Verdun, Metz , Maaftricht, und zwar in einem Sinne erwähnt werden, der auf eine

()rganifation der letzteren fchliefsen läfi't; :da die Leprofen Dörfer mit Land und Leuten in Befitz nehmen,

müß'en fie eine corporative Einrichtung, eine gefetzlich geregelte Form des Zufammenlebens hier [chen

gehabt haben«. In St. Gallen baute Othmar 720“) ein Hofpitalium für Auslätzige. Vorher und in vielen

Gegenden auch noch fpäter lebten die Auslätzigen in Feldhütten.

Das erfte Findelhaus in Deutfchland wird in der Biographie des SI. Coar erwähnt, der am Rhein

wirkte (T 575); 610 gründete 70hamzes‚ der Almofenfpendcr, Patriarch von Alexandrien, dafelbfi: fiehen

Gebäude zur Aufnahme armer Wöchnerinnen, und 787 errichtete der Archipresbyter Dat/mus ein Finde]-

haus in Mailand,

Hofpize entftanden allmählich für die Reifenden eines beitimmten Landes.

So gründete [na, König der Angelfachfen, in Rom ein Hofpiz für die Pilger

feiner Nation auf dem Gelände, auf welchem fpäter das berühmte San sz'rz'z‘a z'n

Saf/ia gebaut wurde. Zu diefer Zeit, wenn nicht friiher, müffen nach Hat/er“) die

Hofpize in den Alpen entfianden fein, die zur Zeit des Papfles Hadrz'an [. bereits

als bellehende Einrichtung erwähnt werden. Irländer gründeten in Frankreich und

Deutfchland folche für ihre reifenden Brüder.

Im VI. ]ahrhundert war in Spanien durch den Bifchof Mrz/mm, Schüler der

Neftorianer, die Armenpflege eingeführt, in Merida ein Hofpital erbaut worden, und

im VIII. Jahrhundert beginnen die Araber Hoi'pitäler zu bauen. »Der erfte, welcher

ein Hofpital und Krankenhaus anlegte, war el- Welz'a’ Ben Abdel-Melz'k (707), und er

war auch der erlte, welcher ein Fremdenhofpital baute; er [tellte im Hofpital Aerzte

an und beitritt ihre Ausgaben; er befahl, die Ausfätzigen einzufperren, damit fie

nicht auf die Straßen gingen, und forgte für ihre und der Blinden Bedürfniffe« 25).

Die Anfänge, welche in Gallien mit einer Parochial-Armenpflege gemacht

worden waren, gelangten nicht zur Reife. Die Hofpitäler kamen dafelbft unter Carl
Marfell und Pippz'n in Laienhände; fie wurden als Lehen verliehen, kamen in Befitz

des königlichen Fiscus oder in die Hände der Grafen. Nach Gregor dem Großen

verfielen unter den Päpften, die mehr weltliche Fürften geworden waren, Diakonien

und Xenodochien in Italien.

c) Klotterhofpitäler.

Schon die Regel des heiligen Bmea'z'ct, der 529 auf dem Monte Cafino bei Neapel

ein Mönchsklofter gründete, hatte die Pflege der Kinder, Kranken, Fremden und

Armen zur Pflicht der Mönche gemacht.
Dem Cellarius lag die Verforgung derfelben ob; für die Armen und Fremden war im Klofter eine

befondere Küche eingerichtet, damit die Brüder nicht durch die zu verfchiedenen Tagesltunden ankom-

menden Fremden beunruhigt' würden; der Prior hatte mit letzteren gemeinfchaftlich zu effen “).

2U) Siehe: V1chow, R. Zur Gefchichte des Ausfatzes und der Spitäler, befonders in Deutl'chland. Archiv für patho-

logifche Anatomie und Phyfiologie und für kliuil'che Mcdicin, Bd. XX (r861), S. 169 u. ff.

“) Siehe: RATZINGER, a. a. O., S. 212.

22) Siehe: HAESER, a. a. O., S, 19.

23) Siehe: \VÜSTENFELD, a. a. O., Bd. :, S. 29.

Siehe: UHLHORN, a. a. O., S. 353.



Der Bifchof von Metz, C/zr0degang, fuchte um die Mitte des VIII. ]ahrhundertes das Leben der

Bifchöfe, die als Parteihäupter und politifche Perfonen dem Volk entfremdet waren und den Hilfsclerus

nur als Werkzeug betrachteten, zu beffern; nach feiner Regel follten Bifchöfe und Clerus eine Refidenz, ein

Refectorium, Dormitorium u. f. W. gemeinfchaftlich haben. Diefe Beitrebungen erweiterte Amalarius, indem

er das Inflitut der Canoniker fchuf, welche junge Leute unterrichten und zu guten Geift1ichen erziehen

follten. Das Haus des Canonikers follte das der Armen fein.

Carl dzr Große (768—814) unterftiitzte diefe Beftrebungen; er wandte den Klöftem befondere

Aufmerkfamkeit zu. In einem Capitulare von 789 befahl er, dafs alle Klöfter bei Ausübung der Wohl-

thätigkeit fich an die Vorfchriften des heil. Benedict halten follten “’). Er drang auf Erhaltung der

Hofpitäler, forderte zu Neugründungen auf, gründete felbfi in ]erufalem ein Hofpital für deutfche Kauf-

leute, gab viele fäcularifirte Hofpitäler ihren Zwecken zurück, nahm aber das Recht in Anfpruch, in diefen

felbftändige Adminiftratoren anzuftellen (Capital. Francicum von 783), und verordnete, dafs alle Lehensinhaber

aufser dem Zins noch 2/10 des Reinertrages an die Kirche verabreichen follten, von der fie das Lehen

befafsen. Später fiel der Zins weg; doch mußten die weltlichen Beneficien zur Baulaft beitragen (Conc.

Francofurt. 794). Wer feinen Pflichten nicht nachkam, verlor fein Lehen “). Die römifche Viertheilung“)

wurde mit der Veränderung eingeführt, dafs den Armen in Kathedralkirchen '/4 und in Landkirchen der

lehnte zufallen follte, der in 3 Theile je für die Bediirfnifi'e des Clerus, der Armen und des Cultus ge-

theilt wurde. Andererfeits hielt die Gefetzgebung am alten evangelifchen Grundfatz fett, dafs jeder Haus—

vater für feine Familie forgen müffe 28). Zur Familie gehörten jedoch Alle. die in einem Hörigkeits-

verhältnifs ftanden, Jeder, der auf dem Allod eines Anderen angefeffen war, vom Gemeinfreien bis zum

Leibeigenen. Die Armenpflege befckränkte lich daher auf die verfchämten armen Freien und auf diejenigen

die auf den kirchlichen Gütern fefshaft waren.

Der grofse Reichstag zu Aachen dehnte die klöfterliche Zucht und Ordnung durch die allgemeine

Einführung des canonifchen Lebens auch auf die Geifilichen aus und beftimmt in der Ordnung für die

Canoniker in Bezug auf Hofpitäler (Verordnung 141 29); »]eder Bifchof fell ein Hofpital für Arme und

Fremdlinge errichten und die nöthigen Mittel dafür befchaffen. Auch jeder Cleriker fall hierzu den

Zehnten abgeben von Allem, was er einnimmt. Ein würdiger Canoniker foll zum Vorfleher des Hofpitals

beftellt werden.« In den Vorfchriften für die Normen lautet die Verordnung 28“): »Aufserhalb des

Klotters bei der Wohnung und Kirche des Kloftergeiftlichen fell ein Hofpital errichtet werden; innerhalb

des Kloflers aber fall ein Local fein zur Aufnahme von Wittwen und armen Frauen...

Bei Neubildungen von Klöflern wurde jetzt die Errichtung von Hofpitälern

vorgefchrieben. Man unterfchied die ]nfirmarz'a, die nur für die zum Klof’ter un—
mittelbar Gehörenden beftimmt war, und das Hofpz'la/e pauperum (et peregrz'norum)

oder Eleemafynaria‚ das oft nebf’c einem Hofpiz zur Aufnahme von Geift1ichen,

Mönchen und Boten aufserhalb des Klofters lag. Die Hofpitäler der Canoniker,

die meift in den Städten errichtet wurden, gelangten zu noch gröfserer Bedeutung.
Nach dem Zerfall des Reiches Carl: des Cru/sen, als Deutfche, Franken und Italiener fich

trennten und eigene Staaten bildeten, war die Armenpflege nicht mehr Gegenftand der kirchlichen Gefetz-

gebung. Den Bifchöfen fielen politifche Pflichten zu, da auf dem in ihren Händen gehäuften Grundbefitz
die Pflicht der Stellung von Kriegsleuten u. f. w. haftete; unter Ludwig dem Frammen entfieht das
Syflem der Kirchenvoigte, Schutzpatrone, die von den Kirchen aus ihrer Graffchaft gewählt werden. Zur
Ueberwachung der Landgemeinden werden Archidiakonate gebildet. Es entftanden wieder zahlreiche Mifs-
bräuche; fltiflrit/l 1112 und Einrich ] V. fahen lich genöthigt, die Rechte der Voigte fchärfer zu be—
grenzen. Da führte Gualbzrt mm Val/amära/a, der Stifter des Cönobiten-Ordens, die Aufnahme von Laien—
brüdem in das Klofterleben ein, um die Verbindung von Kirche und Welt wieder zu feftigen.

W’z'lhelßn war; Aquifam'm, der das Klofler Clugny gründete, nahm diefe Neuerung auf. Die Thätig—
keit der Mönche wurde wieder auf das Klofter eingefchränkt, und den Dienft im Haßz'tale pauperuy;z
übertrug man Laienbrüdern, die einen Convent bildeten und die Regel der Auguf’tiner annahmen. In
Deutfchland vei‘ordnete zuerft Abt lVil/ttlfn (1068—98) vom Klofler Hirfchau im Armenfpital des Klofters,

.

25) RATZINGER‚ a. a. O., S. 212.

2“) Siehe ebendaf.‚ S. 198.

2") Siehe chendaf., S. 201.

28) Siehe ebendaf.‚ S. 206 u. E.

29) Siehe: Herr-31.5, :. a. O., Bd. 4, 2. Aufl., S. 13.

3°) Siehe ebendaf.‚ S. 16.
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dafs einige von den Laienbrüdern in Laienkleidern dienen follten, deren Unterhalt und Kleidung zunächft

das Klofl:er gab“). So vollzog fich im Klofterhofpital felbft die Laificirung; es wurde mehr oder weniger

zur felbftändigen Anitalt.

Bezüglich der Anlage und Einrichtung der Klofterhofpitäler giebt zunächf’c der
Plan Auskunft, der fich im Klofier von St. Gallen“) vorgefunden hat. Der Plan

zeigt die Anordnung und Eintheilung aller 3 Gebäude mit ihren Nebengebäuden:

die Klofter—[nfirmarz'a‚ die Damm peregrz'narum el pauperum und das Hofpiz 33).
Die KloflerJn/irmarz'a, in der nordöitlichen Ecke des Geländes, befieht aus der Infirmarz'a felbit,

dem Kirchengebäude, dem Aderlafshaus, dem Aerztehaus und dem Arzneigarten. Die Infirmarz'a befindet

fich am öitlichen Ende der Klofleranlage, hinter der Kirche, und zeigt eine gleiche Eintheilung, wie die

fi'idlich von ihr geplante »innere Schulea, von der fie durch eine Doppelcapelle getrennt wird, deren eine

Hälfte nur vom Krankenhaus zugänglich iii. An diefe Doppelcapelle lehnt fich die eine Seite des Kreuz-

ganges an, der den Hof der Inflrmaria umgiebt; diefer iii; neben der Krankencapelle vom Klofterhof zu—

gänglich. An den anderen drei Seiten des Kreuzganges vertheilen fich die Räume wie folgt: nach Weiten

liegen eine Kammer und das Refectorium, beide nicht heizbar; nach Often eine Kammer mit Kamin und

Rauchfang, fo wie das Dormitorium, von dem ein Gang zu den Aborten führt; nach Norden das Zimmer

des Magifters mit Ofen und das Zimmer für gefährliche Kranke (Janus wald: z'nflrmorum). Alle diefe

Räume haben unter fich keine Verbindung; fie haben nur Thüren nach dem offenen Kreuzgang. Das

gefondert weitlich von der ]nflrmaria ftehende Küchengebäude enthält die Küche und. ein Badezimmer

mit 4 Keffeln oder Becken. In der Küche {leben 3 Bänke und ein Feuerherd in der Mitte. Nördlich

vom Küchengebäude befindet fich das Aderlafshaus, das man von Süden her betritt; es enthält nur einen

beträchtlich großen Raum, in dem man Ader laden und Abführungsmittel nehmen kann. Der Raum iit

durch 4 Oefen in den Ecken heizbar und enthält 6 Tifche und 6 Bänke. An der nördlichen Seite be-

finden fich 7 Aborte, durch einen Gang vom Haufe getrennt.

Diefe 3 Gebäude liegen innerhalb der Kloftereinfriedigung. Aufserhalb derfelben befinden fich

das Aerztehaus und der Arzneikräutergarten. Das Aerztehaus beiteht aus 3 Räumen, “welche die drei

Seiten eines mittleren Raumes (oder Hofes) umgeben und fich nur nach diefem öffnen. Nach Often liegt

die Wohnung des Arztes, nach Weiten ein gleich großer Raum für gefährliche Kranke (cubz'culum Walde

infirmorum), beide mit Oefen und Aborten verfehen, und zwifchen beiden befindet froh die Apotheke.

Der Kräutergarten, unmittelbar öfllich vom Aerztehaus gelegen, bildet die nordöftliche Ecke des

ganzen Kloflergeländes, iii ebenfalls von Süden zugänglich und enthält 16 Beete, die für eben fo viele

verfchiedene Pflanzen, welche namhaft gemacht find, beftimmt waren. ‘

Sonft kommt auf dem ganzen Klofierhof nur noch einmal ein Krankenraum vor: in der inneren

oder Novizen-Schule.

Die Damm peregrinorum et pauperum liegt füdlich der Kirche. Um einen grofsen Mittelraum

von länglicher Geitalt, den Speifel'aal, der rings mit Bänken umgeben ifl; und in welchen man an den

Mitten der Längsfeiten durch Vorräume tritt, liegen 6 nicht heizbare Zimmer: gegen Often die nur vom

Vorraum zugänglichen 2 Aufenthaltszimmer fiir die Aufwartung; an der anderen Längsfeite, eben fo zu—

gänglich gemacht, eine Kammer und die Speifekammer (ce/larium); an den Querfeiten des Gebäudes, nur

vom Saal zugänglich, befinden fich 2 Schlafräume. Mit dem Haufe (tehen eine Bäckerei und eine Brauerei

in Verbindung.

Das Hofpiz, Damm- /mf/Jila ad prandeua'mn, liegt nördlich von der Kirche neben der äufseren

Schule. Es m größer als das vorige und hat die gleiche fymmetrifche Anlage; nur die Schlafräume find je

in 2 mit Aborten verfehene heizbare Zimmer getheilt. Die Räume neben dem als Eingang dienenden

Vorraum find für die Dienerfchaft, die enti'prechenden auf der anderen Seite zur Stallung beitimmt. Von

dem zwifchen letzteren liegenden Vorraum gelangt man durch einen Gang zu den Aborten. Der mittlere

Saal iit in beiden Gebäuden, da er von Zimmern umgeben iii, jedenfalls höher gedacht als diefe, fo dafs

er hohes Seitenlicht erhält.

Diefer Plan von St. Gallen gewinnt noch mehr Intereffe, wenn man andere Nachrichten über die

Einrichtung und Benutzung der Klofterhofpitäler in Betracht zieht. Eine italienii'che Klofierordnung “)

beitimmt, dafs die Elecmo/jxmzria 45 Fufs lang und 10 Fufs breit fein und. beim Portikus des Kloiters ein

31) Siehe: UHLHORN, a. a. O., S. 97.

313) Siehe: KELLER, F. Baurifs des Kloiters St. Gallen vom Jahr 820. Zürich 1844.

33) Siehe auch die \?Viedergabe diefes Planes in Theil II, Band 3, er(te Hälfte (Tafel bei S. 134) diel'es nHandbuches«.

34) Siehe: UHLHORN, a. a. O., S 75.
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Palatium, 155 Fufs lang und 30 Fufs breit, gebaut werden fell, um die Fremden, die zu Pferde kommen,

aufzunehmen. In der Mitte full ein großer Efsfaal mit Tifchen fein und auf einer Seite dellelben Räume

mit 40 Betten für Männer und Kinder. Dem Hofpiz fieht der Cu/lor /'m/Ifiz'lii vor, dem der Ctl/ariu:

beigegeben if}.
Für die kranken Canoniker exiftirten überall eigene Säle, Abfacomium und Gerontommium genannt.

An der Pforte der Frauenklöfler befand fich ein abgefonderter Raum zur Beherbergung von Fremden.

Nach einer Befchreibung des Klofl.ers Corvey (an der Somme) vom Jahr 822 find im Ho/pitale

pauperum beftändig 12 Arme als. Infaffen; aufserdem find die täglich Ankommenden zu verpflegen.

In einem Güterverzeichnifs der Abtei Prümm vom Jahre 893 befitzt das Klofter im Ganzen

„6 Höfe, deren Infafl'en theils Arbeit zu leiden haben, theils Naturalien liefern müfien. Einer diefer

Höfe, jener in \Vetellendorf, ill; dem Hofpital des Klofters zugewiefen. Diefes fall zur Verwaltung einem

Greife anvertrant werden. Als Pfründner find beftändig 12 Arme darin. Nur wirklich Arme follen auf—

genommen werden, nicht aber Gefunde und Wohlhabende. Von den übrigen Einkünften hat der flo/pi-

talariur die täglich ankommenden Armen und Fremden zu verforgen; wird von diefen Jemand krank, fo

giebt er ihn in die Pflege der 12 Pfründner des Haufes; ftirbt er, fo wird er bei St. Benedict begraben,

und der Hq/pz'lalarz'ur hat für alles Erforderliche zu forgen.

Die Infirmarz'a des Klol\ers Hirfchau beftand aus mehreren Häufern unter einem Dach, in denen

die Kranken je nach ihrer Krankheit befonders untergebracht waren, damit nicht einer dem Anderen

durch feine Krankheit läftig werde “'). Nach der Ordnung des. Klofters unter Abt Wilhelm (1068—98 35)

gehörte zum Gefchäftskreis des Spittlers die Aufficht über die Erhaltung und Reinigung der Wafferleitung,

der Golfen und Bohlen. Sieben Mal im jahr mnffte die Krankenf‘tube gekehrt und der Boden mit frifchem

Schilfgras belegt werden. (Auch in Frankreich und England wurde im Mittelalter der kalte Eftrich mit

Stroh, Schilf oder Laub bedeckt.)

Das Krankenhaus des Klofters hatte befondere Knechte unter Aufficht eines Mönches, der [rt/ir—

marz'u: hiefs.

Die Canonici des Klofiers mufften wenigftens während der I°‘aflenzeit im Hofpital den Armen die

Füfse wafchen. In Rücklicht deffen war Sorge getragen, dafs das Hofpital an einem folchen Ort angelegt

wurde, wo die Canonici bequem hinkommen konnten.

Das Klofterhofpital hatte feine eigenen Einnahmen. Zu diefen gehörte der Zehnte von Allem, was

dem Klofter gefchenkt wurde an Getreide, Hülfenfrüchten, Wein, Oel, Obft, Gemüfe, Fifchen, Gefäfsen,

Kleidern, Geld, edlen und unedlen Metallen, Heu und von Allem, was innerhalb der Klottermauern wuchs,

was von den Höfen geliefert wurde und die Novizen zum Ein{tand brachten, fo wie der Abtrag von den

Tifchen im Refectorium u. f. w.

Zu den hervorragenden Hofpitälern der Canoniker gehört das Hä/el-Dz'm in Paris, das 829 zuerft

unter dem Namen St. C/zrz'/Zoplzare vorkommt und erft Ende des XII. Jahrhundertes als Damm Dei be—

zeichnet wird.

d) Hofpitalorden.

Die Einführung von Laienbrüdern in die Hofpitäler hatte einen grofsen An—
drang von folchen zur Folge. Auch Laienfchwef’cern wurden in den Nonnenklöf’cern

aufgenommen; fie bildeten ihren Convent und gefialteten (ich ordensmäfsig. Die
Bewegung, die von Clugny ausgegangen war, führte zu den Kreuzzügen, welche

Veranlaffung zur Betheiligung der Ritter an der Krankenpflege wurden. Die nach-
ftehenden ritterlichen und bürgerlichen Orden find die wefentlichften, welche im

Hofpitalwefen gewirkt haben“):
Der johanniter-Orden entfiand durch Gottfried von Bouil/on bei der Eroberung Jerufalems (1099),

nach welcher manche Ritter als Brüder in das [loß5ita/e Hz'zrnfulymz'lanum eintraten, das Kaufleute aus

Amalfi fechzehn Jahre vorher gegründet hatten untl welches fchon unter feinem damaligen Meifier Gerhard

Befitzungen in Südfrankreich hatte. Das Spital fcheint erweitert werden zu fein durch einen Neubau bei

der Kirche St. Johannis, von dem die Brüderfchaft ihren Namen »Orden vom Spital des heil. _‘70/zmznrr

 

35) Siehe ebendaf.‚ S. 74—77,
35) Siehe: V1RCHOW‚ R. Zur Gefchichte des Ausfatzes und der Spitäler, befonders in Deutfchland. Archiv für patho«

ogifche Anatomie und Phyfrologie und für klinifche Medicin, Bd. XXX (1860), S. 77 u. ff.

37) So weil: nicht andere Autoren citirt find, folge ich hier: UHLHORN, a. a. O., Bd. 2, S. rer—no u. 161—195.
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